
AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : 13

By Mr : Joachim Wuermeling and Peter Altmaier

Status : - Alternates

(1) Die Union koordiniert die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschaftspolitik

entsprechend den Bestimmungen in Teil II der Mitgliedstaaten, insbesondere durch die

Festlegung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik.

(2) Die Mitgliedstaaten richten ihre Wirtschaftspolitik unter Berücksichtigung des gemein-

samen Interesses so aus, dass sie zur Verwirklichung der Ziele der Union beiträgt.

(3) Spezielle Regelungen gelten für die Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben.

Explanation (if any) :

Es sind die Mitgliedstaaten, die untereinander ihre Wirtschaftspolitik koordinieren. Die Union
selbst organisiert die Koordination.


